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2. Gesetz: Kanafanbgen und Einmündungsgebühren; Abänderung. 
B. Gesetz: Regelung öffcntl.idJer Sammlungen; Abänderung. 
4. Gesetz: Wien.er 'fheatergesetz; neuerliche Abänderung und Ergänzung. 

2 1 Benzin, Benzol, Nitroverbjndungen, Zya-

Gesetz vom 19. Deze~ber 1969, betreffend II nide, Arsenverbindungen, Karbid; öle, 
Änderung des Gesetzes vom 21. Oktober Phenole, Antibiotika und Jauche; 
1955, LGBI. für Wien Nr. 22, über Kanal-! c) Abwässer aller Art, die an der Einmün-
anlagen und Einmündungsgebübren in der dungsstelle des Hauskanals in den Straßen-

• ' b kanal wärmer als 3C° C sind." 
Fassung des Gesetzes vom 22. Dezem er , 

1966, LGBI. für Wien Nr. 13/1967. i 6. In§ 3 erhalten die bisherigen Abs. 2 und 3 
1 die Bezeichnungen 3 und 4. 

Der \Viener Landtag hat besdilossen: 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1955, LGB!. für 
"'

1ien Nr. 22, über Kanalanlagen und Einn1ün
dungsgebühren, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. Dezember 1966, LGB!. für Wien Nr. 13/1967, 
wird geändert wie fo!gt: 

7. In § 8 Abs. 4 werden an Stelle der Worte 
„von der Landesregierung" die Worte „vom 
Stadtsenat'' gesetzt. 

8. In § 8 hat der Abs. 8 zu lauten: 

Artikel I 

„(8) Werden anläßlid1 der Einmündung bau
behördlich bewilligte Senkgruben, Sickergruben 
oder Kläranlagen aufgelassen, so wird der je-

1. In § 1 Abs. 2 zweiter Satz sind vor dem v1eiHge Bebauungsfaktor (Abs. 6 und 7) mit 
Wort „AbfaHstoffen" die Worte ,,unschädlid-ien · K ·fi · 1 1 d „ -. f" e1nem oet z1enten mu tip iziert, er sich aus 
(§ 3) emzu ugen. dem Verhältnis des Rauminhaltes der vorhande-

2. In § 1 werden im ersten Satz des Abs. 1 1 nen Baulichkeiten (tatsächlich bebaute Fläche mal 
a11 SteHe der Worte „20 m"' die Worte „30 mu j td.tsächliche Gebäudehöhe) zum Rauminhalt der 
gesetzt. ! zulässigen Baulichkeiten (zulässige Ausnutzbar

J. In § 2 vrerden im ersten Satz des Abs. 2 '. keit des Bauplatzes mal höchstzulässige Gebäude
~r; Stelle der Worte „20 m" die Worte „30 m" j höhe) erre!.-hnet, höchstens aber 1 beträgt,u 

gesetzt. 9. In § 9 hat der Abs. 3 zu lauten: 

4. In § 3 hat der Abs. 1 zu lauten: „(3) Werden anläßli<h der Einmündung bau-
„(1) In den Straßenkanal dürfen keine Anlagen, behördlich bewilligte Senkgruben, Sid<.ergruben 

die zur Ableitung von Abluft, Dämpfen oder ! uder KJaranla.gen aufgelassen, so ~erd_en nur 
Ab&asen dienen eingemündet werden." 150 v. H. des sonst anzuvtendenden E1.nhe1tssatzes 

::i ' - angerechnet/' 
5. In § 3 har der Abs. 2 zu lauten: 1 

'2) l d s ß k 1 d" f k · f , 10. In § 16 hat der Abs. 1 zu !amen: 
i~\ _ n en tra en ana ur en eine esten ' . . . • . 

oder flüssigen Stoffe in einer den Bestand, den i „(1) D!e Gemeinde h.at thre in dtesem Gesetz 
Betrieb oder die Kontrolle des Straßenkanals geregelten Aufgaben n11t Ausnahme der Durch
oder einer zun1 Kanalsystem gehörenden Anlage f?hrung .„von Verv:aJtungsstrafverf~ren im 
gefährdenden oder beeinträchtigenden Beschaf- eigenen W irkungsbcre1ch zu besorgen. 
fenheit, Menge oder Konzentration eingeleitet 11. Die Überschrift des§ 18 hat zu lauten: 
werden; insbesondere ist die Einleitung folgender „Verordnungsrecht der Landesreg?erungu 
Stoffe verboten: ! 

a) Abfälle oder Müll aller Art, auch in zer- ' 12. Der § 18 hat zu lauten: 
kleinertem Zustand. wie Sand, Schutt, nDas Verordnungsrecht der Landesregierung 
Aschei Küdienabfälle, Kehricht, Textilien, bleibt unberührt." 
Kunststoffe, grobes Papier, Dung, Glas 
und Blech; 

b) fouer- oder zündschlaggefährliche Stoffe, 
säure-, fett- oder ölhältige Stoffe, sdiäd
liche Stoffe und Stoffe, die schädliche oder 
v,;iderlid1c Ausdünstungen verbreiten) wie 
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Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit A.\b)auf des Tages seiner 
Kundmad1Ung in Kraft. 

Der Landeshaupttrutnn: Der Li.ndesamtsdir~ktor: 
Marek Ertl 
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